
 
Dritte Änderungssatzung zur Hauptsatzung des Landkr eises Havelland 

 
 
Aufgrund des § 131 Absatz 1 in Verbindung mit §§ 4 Absatz 1, 28 Absatz 2 Nr. 2 der 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I, S. 
286), zuletzt geändert durch Art. 15 des Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl. I S. 202) hat der 
Kreistag des Landkreises Havelland in seiner Sitzung vom 20. Juni 2011 folgende Änderungen der 
Hauptsatzung vom 15. Dezember 2010 beschlossen: 
 
 
 

Artikel 1 
 
Nach § 6 wird ein neuer Paragraph 7 eingefügt, die Nummerierung der nachstehenden Paragraphen 
wird entsprechend angepasst: 
 

§ 7 Fraktionen 
 
(1) Kreistagsabgeordnete können sich zu Fraktionen zusammenschließen. Eine Fraktion besteht  

mindestens aus vier Kreistagsabgeordneten. Jede/r Kreistagsabgeordnete/r kann nur einer 
Fraktion  

angehören. 
 
(2) Die Rechte der Fraktionen werden in der Geschäftsordnung des Kreistages geregelt. 
 
 
 

Rathenow, den 23.06.2011 

 

 

 gez. Dr. B. Schröder 

 Landrat 

 


